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(3) Der für die Bewirtschaftung der Mittel des Staats
haushaltes bzw. von Venvahrgeldern verantwortliche 
Leiter kann für sich und den Haushaltsbearbeiter je 
einen oder mehrere Vertreter bestimmen, die zeich
nungsberechtigt sind.

(4) Die Zeichnungsberechtigungen für die Haushalts
konten der örtlichen Räte regeln die örtlichen Räte in 
eigener Zuständigkeit. Die Zeichnungsberechtigten für 
die von den Räten der Bezirke und Kreise gemäß § 2 
Abs. 9 geführten Haushaltsunterkonten des zentralen 
Haushaltes legen die Leiter der Abteilungen Finanzen 
der örtlichen Räte fest.

(5) Bei kleineren staatlichen Einrichtungen der ört
lichen Räte mit weniger als 5 Beschäftigten kann durch 
den Leiter des zuständigen Fachorgans festgelegt wer
den, daß der Leiter der Einrichtung gegenüber der 
Bank die Unterschrift allein leisten darf.

(6) Die Mitteilung über die Zeichnungsberechtigten 
hat an die zuständige Bankfiliale unter Angabe des 
Namens und durch Hinterlegung der Unterschriftspro
ben bei Eröffnung eines Kontos zu erfolgen. Die spä
tere Neufestsetzung einzelner Zeichnungsberechtigter 
ist mit den gleichen Angaben vorzunehmen. Auf die 
Mitteilung von Neufestsetzungen findet § 3 Abs. 6 An
wendung.

§7
Führung von Sonderkonten

(1) Sonderkonten dürfen von den staatlichen Organen 
und staatlichen Einrichtungen nur geführt werden, 
wenn das in Rechtsvorschriften festgelegt oder durch 
den Minister der Finanzen genehmigt ist.

(2) Mittel des Staatshaushaltes auf den Sonderkonten 
sind bis zum Ende jedes Jahres abzurechnen. Rest
liche Mittel des Staatshaushaltes sind auf das Haus
haltskonto zurückzuüberweisen, von dem sie bereit
gestellt worden sind, sofern die geltenden Rechtsvor
schriften nichts anderes vorsehen.

§ 8
Führung von Kreditkonten

Soweit nach den geltenden Rechtsvorschriften staat
liche Organe und staatliche Einrichtungen für Ratio
nalisierung und andere Zwecke Kredit aufnehmen, hat 
die Bereitstellung der Kredite durch die Bank über 
ein besonderes Kreditkonto zu erfolgen.

§9

Führung von Postscheckkonten

(1) Zur Erleichterung der Einzahlungen an den 
Staatshaushalt und zur volkswirtschaftlich zweckmäßi
gen Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
können die staatlichen Organe und staatlichen Einrich
tungen Postscheckkonten führen. Über die Führung 
von Postscheckkonten durch die zentralen Staatsorgane 
und örtlichen Räte entscheiden die Minister und ande
ren Leiter der zentralen Staatsorgane bzw. die ört
lichen Räte in eigener Zuständigkeit.

(2) Die Postscheckkonten werden als Guthabenkonten 
geführt. Reichen die Einnahmen auf den Postscheck

konten zur Deckung der Ausgaben nicht aus, hat eine 
Überweisung vom zuständigen Haushaltskonto zu er
folgen.

(3) Bei der Verfügung über Postscheckkonten gelten 
für die Festlegung der Zeichnungsberechtigten die Be
stimmungen des § 6. Für die Postscheckkonten, die als 
Einnahmekonten zu den von den Räten der Kreise ge
führten Haushaltsunterkonten des zentralen Haushaltes 
eingerichtet wurden, sind keine Zeichnungsberechtigten 
festzulegen.

§ 1 0

Führung von Bürokassen

(1) Zur Entgegennahme von Bareinzahlungen und 
zur Leistung von Barausgaben sind von den staatlichen 
Organen und staatlichen Einrichtungen Bürokassen zu 
führen. Bareinzahlungen können für die Leistung von 
Barausgaben verwendet werden.

(2) Der Leiter des staatlichen Organs bzw. der staat
lichen Einrichtung bestimmt den Mitarbeiter, der die 
Bürokasse zu führen hat, sowie dessen Vertreter. Er hat 
ferner festzulegen, in welchen Zeitabständen und durch 
wen periodisch wiederkehrende und unvermutete Prü
fungen der Bürokasse durchzuführen sind. Die Ergeb
nisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal
ten.

(3) Der Bargeldhöchstbestand für die Bürokasse ist 
durch den Leiter des staatlichen Organs bzw. der staat
lichen Einrichtung entsprechend den ökonomischen Er
fordernissen und unter Gewährleistung der Kassen
sicherheit schriftlich festzulegen.

(4) Der Bargeldbestand der Bürokasse ist durch Bar
abhebung vom Haushaltskonto bzw. Postscheckkonto 
aufzufüllen. Der Bestand der Bürokasse, der den zu
lässigen Höchstbestand überschreitet, ist bis spätestens 
Schalterschluß des folgenden Werktages bei der Bank 
oder der Deutschen Post zugunsten des Haushalts- bzw. 
Postscheckkontos einzuzahlen. Sofern Gehalts- und 
Lohnzahlungen über die Bürokasse geleistet werden, 
ist die Rückzahlung nicht abgeholter Gehälter und 
Löhne gemäß § 17 Abs. 4 vorzunehmen.

(5) Für die staatlichen Einrichtungen, die kein eige
nes Haushaltskonto führen, kann der Bargeldbestand 
der Bürokasse aus der Bürokasse des örtlichen Rates 
aufgefüllt werden. Der Betrag, der den zulässigen 
Höchstbestand übersteigt, ist bis spätestens folgenden 
Werktag an die Bürokasse des örtlichen Rates einzu
zahlen.

(6) Für die Bürokasse ist ein Kassenbuch (Standard
vordruck) zu führen, in dem die Einnahmen und Aus
gaben in zeitlicher Reihenfolge und der tägliche Kas
senbestand nachzuweisen sind. Auf die Führung eines 
Kassenbuches kann verzichtet werden, wenn über die 
Bürokasse nur Ausgaben abgewickelt werden und der 
Bestandsnachweis in Geld oder mit Belegen erfolgt. Für 
alle Einnahmen und Ausgaben müssen Belege vorlie
gen, die den Anforderungen gemäß § 22 entsprechen. 
Der Zeitraum für die Abrechnung der Bürokasse ist 
durch den Leiter des staatlichen Organs bzw. der staat
lichen Einrichtung festzulegen.


